
3. Abtheilung. 10. Kapitel. 

Derhältnilfe in ven Öllerreüchifchen und 
rulfifihen Gebietstheilen. 

1. Berhältniffe in Oefterreid). 

1. Die Gejetsgebung, 

Das öjterreichifche Wafferrecht beruht auf der Grundlage des Reichsgejetes 
vom 30. Mai 1869, betr. die der NeichSgefeßgebung vorbehaltenen Beftimmungen 
des MWafferrechtes (NR. G. B. Nr. 93), und den für die einzelnen Kronländer er- 

laffenen Landesgejegen, in welche die Beitimmungen des Neichsgejeges mit ein- 
zelnen Abänderungen Aufnahme gefunden haben. Das Neichsgefeg enthält nur 
die zivilvechtlichen Normen über das Wafjerrecht und über die Flüffe als 
Wafferftraßen, die Negulirung der Wafjerbenugung im yntereffe der Landes- 
fultue und die Beltimmungen über den Wafferfchug enthalten die Landes- 
gejeße.") 

Die in Gemäßheit der $$ 18, 25 u. 27 des Neichsgefehes vom 30. Mai 
1869 für die einzelnen Kronländer erlaffenen Landesgejege find in deren Landes- 
gejegblättern publizirt; für das Königreich Galizien und Lodomerien und das 
GroßherzogthHum Krakau gilt das Landesgejeg vom 14. März 1875 (2. ©. 8. 
Nr. 38), für das Herzogthum Schlefien dasjenige vom 28. Auguft 1870 (2. ©. 
B. Nr. 51). Die Landesgefege tragen die Weberjchrift: „Gefet über die Be- 
nüßung, Leitung und Abwehr der Gewäffer”, mr das galizifche Landesgejeh 
bezeichnet fich als „Wafferrechtgefeß". Die Landesgejege behandeln das Wajjer- 
vecht in jechs Abfchnitten, welche von: 

I. der rechtlichen Eigenfchaft der Gemwäjler, 
1. der Benibung der Gemälfer, 

III. der Ableitung und Abwehr der lee 
IV. den Wafjergenofjenjchaften, 
V. den Uebertretungen und Strafen, 

VI. den Behörden und dem Verfahren 
handeln. 

») Beyrer, „Das dfterreichiiche Wafjerrecht", Wien 1880. Ulbrih, „Das 

Staatsrecht Der öfterteichifchen- ungarischen Monarchie‘, Freiburg i. B. und Tübingen 

1834 ©, 121,



do. 

sn Ergänzung diefer Gejege ift denmächit das Gefet, betr. die Förderung 

der Landeskultur auf dem Gebiete des Wafjerbaues, vom 30. Juni 1884 (N. ©. 
B. Nr. 116) und das Gefeß, betr. Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von 

Gebirgswäfjern, vom 30. Juni 1884 (R. ©. B. Wr. 117) ergangen. 
Die Nechte der Bergbauunternehmer auf den Gebiete des Wafjerwejens 

waren bereitS durch das allgemeine Berggefeg vom 23. Mai 1854 (R. ©. B. 
Nr. 146) geregelt und den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 im ntereffe des Wafferfchuges Befchränfungen auferlegt 
(R. ©. B. Ver. 250).2) 

Hervorzuheben find hier noch die Minifterial- Verordnungen, welche in Aus- 
führung des S 100 der Landesgejege, bezw. für Schlefien auf Grundlage des 

Gejeges vom 6. März 1873 (2. ©. B. Wr. 28) hinfichtlich der Einrichtung und 

Führung des Wafferbuches mit der Wafjerkarten- und Urkundenfammlung für 
Schlejien am 20. Mai 1873 (2. ©. B. Wr. 38) und für Galizien am 9. Juni 
1875 (2. ©. B. Wr. 70) erlafjen find.) 

2. Das Wafjer und feine Bejtandtheile. 

Die vechtliche Eigenjchaft der Gewäfjer richtet fich nach den Grundfäßen 

des allgemeinen bürgerlichen Nechtes und den Beftimmungen der SS 2/7 der 
Landesgejeße. 

Flüffe und Ströme find von da ab, wo ihre Benugung zur Fahrt mit 
Schiffen oder gebundenen Flößen beginnt, öffentliches Gut. Dies gilt auch von 
ihren Seitenarmen. Die Eigenfchaft des öffentlichen Gutes bleibt ihnen bei 
zeitweifer Unterbrechung oder gänzlichem Aufhören diefer Benugung (S2NR. ©.). 

Auch die nicht zur Schiffahrt und Flößerei dienenden Strecden der Ströme und 
Flüffe, fowie Bäche, Seen und fonftige fließende oder ftehende Gewäfjer find 

öffentliches Gut, foweit fie nicht auf Grund gefeßlicher Beftimmungen oder 

fonftiger Privatrechtstitel Jemand zugehören ($ 3 N. ©.). 

Die SS A und 5 R. ©. enthalten die Beftimmungen über die dem Grund- 
beftgex gehörigen Gewäffer (Quellwaffer, atmofphärifche Niederjchläge, in Brunnen, 

Teichen, Privatfanälen eingefchlofjenes Waffer und die Abflüffe aus diefen Ge- 

wäfjern, jo lange fie fich noch nicht in ein fremdes Privat- oder in ein öffent: 

liches Gewäffer ergofjen und das Eigenthum des Grumdbefizers nicht verlafjen 
haben).*) 

Die Soolquellen fallen unter das Salz Monopol. 

Snjeln in jchiffbaren Flüffen find nach $ 407 des allgemeinen bürgerlichen 

Gejegbuches ein Vorbehalt des Staates,’) das verlafjene Flußbett fällt nach den 
SS 409, 410 a. a. D. den Uferbefigern zu unter Vorbehalt einer Entjchädigung 

der dircch die Bildung des neuen Flußlaufes in ihrem Grundbefis Verkürzten. 

2) Beyrer a. a. D. ©. 35, 312, 317. 

3) Beyrer a. a. D. ©. 681 flgpe. 
+ Beyrer a. a. D. ©. 83/138. 

5) Bergl. auch S 408 a. a. D.
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Natürliche Anlandungen und angefpülte „merkliche Erdtheile” gehören dem 
Eigenthümer des Ufers, an das fie fich anfegen, bei Anulfionen bleibt aber dem 
vorigen Befiger die Geltendmachung feines Eigenthumsrechts binnen Jahresfrift 
vorbehalten (SS All, 412 a. a. O.). Anlagen, welche zur Bildung Fünftlicher 
Anlandungen führen, find an öffentlichen Gemwäfjern nach den SS 16 und 41 der 
Landesgefege nur mit ftaatlicher Genehmigung zuläjftg; it dieje ertheilt, jo ftehen 

-die hierdurch entjtandenen Alluvionen privatrechtlich den natürlichen Anlandungen 
gleich.) 

3. Organifation der Wafjerverwaltung. 

Die Verwaltung des öffentlichen Baumwefens ift dem Minifterium des 
Anmern unterftellt, innerhalb desfelben bejteht ein technisches Departement für 
die Gefchäfte des Straßen und Wafjerbaues. Die zweite Inftanz find die 
politifchen Landesbehörden, bei denen ebenfalls technifche Departements ein- 
gerichtet find, und in deren Wirkungsfreis alle Angelegenheiten gehören, welche 
fic) auf die Benugung, Leitung und Abwehr dev Gewäfjer nach Maßgabe der 
Landesgefege beziehen. (Vergl. die SS 75, 76 %. ©.) 

Die unterjte nftanz bilden die Bezirfshauptmannfchaften. Se drei bis 
fünf derjelben find zu einem Baubezirfe vereinigt und einer derjelben ijt das 
für die Baugefchäfte des Baubezirts erforderliche technische Berjonal, an dejjen 
Spibe ein Oberingenieur als Fachvorftand fteht, beigegeben. Die technijchen 
Beamten unterftehen dem Bezirtshauptmann in derjelben Weife wie die Ad- 

miniftrativbeamten. 
Das Handelsminijterium verwaltet die Kommunifationsanftalten des Staates, 

dem Finanzminifterium find die Wegmaut und die Wafjermaut unterftellt. Erftere 

bildet das Entgelt für die Benußung der auf Staatskoften erhaltenen Straßen, 
Brücen und Ueberfuhren, legtere umfaßt die Schiffahrtgebühren, welche für 
einzelne jchiffbare Flüffe durch befondere Vorfchriften geregelt find. 

Sm Snterefje der Wafjerbauten, namentlich) der Negulirungen größerer 
Gewälfer, welche noch nicht zu den jchiffbaren Flüffen zählen, deren Ausführung 
aus Landesmitteln unter der Verwaltung der Landesausjchüffe erfolgt, find in 
den einzelnen Kronländern Landesingenieure thätig. Für Bemwäfjerung und Ent- 
wäjjerung find von einzelnen Landesausfchüffen oder Landwirtbichaftsgefellfchaften 
befondere Kulturingenieure angeftellt. Soweit gegen die Entjcheidungen der 
Berwaltungsbehörden der Weg der Bejchwerde an den Berwaltungsgerichtshof 
zugelafjen tjt, entjcheidet diefer al3 Kafjationsinftanz. Seine Entjcheidung kann 
nur nach Erfehöpfung des adminiftrativen Anftanzenzuges erfolgen und ift auf 

die Aufhebung der als gefegwidrig anerkannten Entfcheidungen und Verfügungen . 
der politischen Behörden bejchränft. Das Verwaltungsgericht ift dagegen nicht 
befugt, jelbjt in der Sache Entfcheidungen zu treffen.”) 

°) Peyrer a. a. D. ©. 207 flgde., 854 flgde., 404 flgde. 

YUlbriG a a m.,©. 98 flane, 121 Tode, 150, 151... Beyrer u 0.9. 
©. 516 flgde. 
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4 Der Wafjerfchub. 

Der S 11 des Neichsgejeges vom 30. Mai 1869 ftellt den Grundfag auf, 
daß der Eigenthümer eines Grundftüces den natürlichen Abfluß der über dasjelbe 

fließenden Gewäffer zum Nachtheile des unteren Grundftückes nicht willkürlich 
ändern darf, und daß ebenfo der Eigenthümer des unteren Grundftückes nicht 
befugt tft, den natürlichen Ablauf folcher Gewäffer zum Nachtheile des oberen 

Grundftüces zu hindern. 

Hinfichtlich der Wafjerjchugbauten der Uferbejiger fchreibt S 42 a. a. DO. 

vor, daß die Ufer, Dämme, Bette und Behälter, jowie die Anlagen an und in 
fließenden Gewäffern jo hergeftellt und erhalten werden müffen, daß fie fremden 

Nechten nicht nachtheilig find und Ueberjchwenmungen thunlichit vorbeugen, 
während $ 43 die Eigenthümer von Kanälen und Fünftlichen Gerinnen zu 
ihrer Erhaltung und Räumung verpflichtet.) Im Einzelnen richtet ich die 

Unterhaltung und Räumung der Wafjerläufe nach älteren Iofalen Ordnungen. 

Die Negulivung des Laufes öffentlicher, zur Floß- oder Schiffahrt ge- 
eignetev Gewäfler ift Exrmefjensfache des Staates, derjelbe führt die betreffenden 
Arbeiten entweder jelbjt aus oder überläßt fie den einzelnen Ländern oder be= 
ftinmmten Unternehmungen. Die Flüffe werden daher im adminiftrativen Sprac)- 
gebrauch nach der Art der Koftenaufbringung und Vertheilung in Neich- und 
Landesflüffe gejchieden. Tritt ein Land als Unternehmer auf, jo wird der 
ftaatliche Konfens der Negel nach in Form eines Landesgejeges extheilt. ?) 

Nach $ 41 der Landesgejege ift für alle Schuß und NRegulivungsbauten 
in öffentlichen Gewäfjern, welche nicht vom Staate ausgeführt werden, vorgängig 
die Genehmigung der zuftändigen politifchen Behörde einzuholen. Bauten diejer 

Art in Privatgewäffern find dann genehmigungspflichtig, wenn fie auf fremde 
Nechte oder auf die Befchaffenheit, den Lauf oder die Höhe des Wafjers in 
öffentlichen Gewäfjfern einwirken. !%) Unter die Bauten des $ 41 fallen inS- 
befondere auch die Deichbauten, für welche eine Regelung durch befonderes Gejeb 

nicht getroffen ift. 
Wenn zur augenblicklihen Verhütung großer Gefahr durch Ufer- oder 

Deichbrüche oder durch) Weberfchwenmungen fcehleunige Mapßregeln nothwendig 
werden, jo find die Nachbargemeinden zur Hülfe verpflichtet. Denfelben jteht 

hierfür eine Entfehädigung zu, welche den Gemeinden, denen die Hülfe geleijtet 
wurde, zur Lajt fällt!) 

5. Die Wafjerbenngung. 

Der Gemeingebrauch öffentlicher Gewäffer, welcher Jedermann geftattet ift, 

foweit nicht Polizeivorfchriften hiervon eine Ausnahme machen, umfaßt den ges 

wöhnlichen, ohne befondere Vorrichtungen vorzunehmenden und die gleiche Be- 

nügung duch Andere nicht ausjchließenden Gebrauch des Wafjers zum Baden, 

9) Beyrer, ©. 362 flgd. 

% Nlbrih a.a.D. ©. 122. 
19, Reyrer a. a. D. ©. 354 flgd. 

1) Beyrer a. a.D. ©. 424 figd.
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MWafchen, zu hausmwirthichaftlichen Zwecken, Tränfen, Schwenmen und Schöpfen, 
ferner die Gewinnung von Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, Schotter, Steinen 
und Eis, foweit dadurch weder der Wafferlauf und die Ufer gefährdet, noch ein 

fremdes Necht verlegt, noch Jemand ein Schaden zugefügt wird ($ 15 a. a. D.). 
Ssede andere, als die in S$ 15 angegebene Benügung der öffentlichen Ge- 

wäfjer ift nach $ 16 a. a. DO. an die behördliche Genehmigung gebunden.) Oxt, 
Maß und Art der Wafjerbenügung, etwaige bei derjelben einzuhaltende Bedingungen, 
jowie die Bejchränfung auf Zeit unter Vorbehalt des Widerrufs, unterliegen dem 
Ermefjen der politifchen Behörde; die über jede Bewilligung nah S 18 a. a.D. 
auszuftellende Urkunde foll über alle diefe Punkte Auffchluß geben. '°) 

Befondere Vorjcehriften find in den SS 35—38 a. a. D. im Synterefje der 

Wafferverforgung der Gemeinden, Ortjchaften und einzelnen Anfiedelungen für 
die Zwece der Hauswirthichaft und des Feuerlöfchens getroffen. '*) 

Die Verhältniffe der Triebwerke und Stauanlagen find in den SS 17—28 
a. a. DO. näher bejtimmt. Zu berückichtigen tft dabei die Verordnung der Minifter 
für Aderbau, nneres, Juftiz und Handel, betreffend die Form der Staumafje 
und die bei deren Aufftellung zu beobachtenden Vorfichten, welche für die ein- 
zelnen Kronländer, darunter für Schlefien am 20. September 1872 (8. ©. 2. 

Nr. 37) und für Galizien am 9. Juli 1875 (2. ©. B. Nr. 69) exlaffen ift. ) 
Dem Unternehmer von Bewäfjerungsanlagen, jowie von Triebwerken und 

Stauanlagen von überwiegend volfswirthichaftlicher Bedeutung find durch & 31 
a. a. D. gewifje Zwangsrechte eingeräumt, auch haben fich nach den SS 48, 49 
a. a. DO. die Grund- und Uferbefiger im Intereffe von Schuß-, Uferregulirungs-, 
Entwäfjerungs- und anderen Bauten, welche dem Gemeinwohl dienen, eine Reihe 
von Eigenthumsbejchränfungen, unter Umftänden auch die Entziehung des Eigen- 
thums, gefallen zu lajjen. In allen Fällen ift Entjchädigung zu gewähren. 

- 6, Sonftige Aufgaben der Wafjerverwaltung. 

Zur Ausführung von Wafjerbauten, welche den Schuß von Grumdeigenthum 
oder die Negulivung des Laufes eines Gewäljers bezwecen, ferner zu Ent- 
wäjjerungs- und Bewäfjerungsanlagen, können entweder durch freie Mebereinkunft 
oder auf Grund von Mehrheitsbejchlüffen der Betheiligten durch Verfügung der 
zuftändigen Verwaltungsbehörde Wafjergenoffenfchaften gebildet werden (8 20 
R. ©. vom 30. Mai 1869). Die näheren Beltimmungen über die Bildung 
diejer Genofjenfchaften enthalten die SS 52—55, über ihre Organifation die 
SS 56—60, über die Haftungspflicht für genoffenfchaftliche Anlagen S 61, über 
Eintritt und Austritt der Mitglieder die SS 62 und 63, über die Auflöjung 
der Genofjenjchaft $ 64, über die Koftenvertheilung die SS 65-67 und über 
die Einhebung rücjtändiger Genofjenjchaftsbeiträge $ 68 der Landesgejeße. 

12) Veyrer a.a.D. ©. 199 flgd. 
125) Veyrer a. a. D. ©. 286 flgd. 
1) Veyrer a. a. D. ©. 330 flgp. 

) Abg. bei Peyrer a. a. D. ©. 266 flgd. Siehe auch dafelbit S. 207 flgd.
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Die Uferbefiger find zur Duldung bejtehender Leinpfade verpflichtet und 

fönnen nur dann eine Entfchädigung beanfpruchen, wenn für die Erhaltung der- 
jelben ein hierzu noch nicht verwendeter Theil ihres Grumdftüces in Anspruch 
genommen wird, oder wenn fie Grund und Boden für die Herftellung neuer 
Leinpfade hergeben müfjen. !°) 

Brücden und Stege bilden einen Beftandtheil der Straßen und Wege, zu 
deren Verbindung fie dienen. Fir ihre Herftellung und Erhaltung find dem- 
gemäß die Gefege über NeichS>, Landes, Bezirks- und Gemeindeitraßen, fowie die 

Wegeordnungen maßgebend. Soweit derartige Bauwerke indefjen einen Einfluß 
auf die Gewäfjer äußern, find die politifchen Behörden befugt, auch aus dem 
Gefichtspunfte des Wafjerrechts eine Einwirkung auf ihren Bau und ihre Unter- 

haltung zu üben. '7) 

7. Waffer und Wald. 

sn Defterreich werden den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 (R. ©. B. Nr. 250) und durch) das Gefeß vom 30. Juni 

1884, betreffend Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von Gebirgswäfjern 
(R. ©. B. Ver. 117) weitgehende Befchränfungen und Verpflichtungen auferlegt. 
Snsbejondere ermöglicht das Teßterwähnte Gefeh eine Einwirkung der Staats- 

behörden auf die Bewirthichaftung der betreffenden Wälder und regelt die Ver- 
bauung der Wildbäche. inige Angaben über die Wildbachverbauungen im 
Weichjelgebiet find auf S. 350 und etwas ausführlicher im Bd. III ©. 56, 129, 

202, 264, 360 und 386 mitgetheilt. 

NM. Berhältniffe in Hußland. 

Das Wafferrecht ift in den hier in Betracht Fommenden Theilen des 
Nuffischen Neiches niemals geregelt worden, die Fürforge für die Wafjerwirth- 
chaft, jowie für die Landwirthichaft ijt erjt nach Errichtung des Domänen- 

Mintjteriums im Jahre 1837 von diefem in Angriff genommen und hat fich bisher 
hauptjächlich auf Anregungen aller Art bejichränkt, zu denen auch die Gründung 

von landwirthichaftlichen Vereinen und die Gewährung von Unterftügungen bei 
der Anpflanzung von Wäldern in waldlofen Gegenden gehört. Eine weiter- 

gehende Einwirkung im Wege der Gejeggebung hat der Staat nur auf die Ver: 
waltung der Heilquellen (Gef. v. 19. Februar 1885) und die Waldwirthichaft 
(Waldjchuggejeg vom 4. April 1888) geübt. !) 

Eine gejegliche Unterhaltungspflicht binfichtlich der Gemäffer befteht im 
Allgemeinen nicht, die Kanäle werden von der Zentralvegierung verwaltet. Die 
Anordnungen Hinfichtlich der Negulivung von Flüffen oder Flußtheilen ergehen 

1) 8 8 de8 R. ©. und Peyrer a. a. DO. ©. 156 flgd. 
17) BVeyrer a.a.D. ©. 215 flgd. Vergl. auch $ 32 der Landesgefege und Peyrer 

a.0.D. ©. 326. 
1) Engelmann, „Das Staatsrecht des Nuffiichen Neiches”’. Freiburg 1839. v. Urs 

nold, „Nußlands Wald“. Berlin 1893.


